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1977 02 09 

Regierungsvorlage 

Bundesgese,tz vom XXXXX:XXXX, mit 
dem das Einführurigsgesetz .zu den Verwal

tungsverfahrensgesetzert geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Einführungsgesel:iZ zu" den Ver.waltungs
verfa:hrensgesetzen - ,EGVG ~ 950, BGBL 
Nr. 172, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 92/1959, 275/1964, 143/1969, 224/1970 und 
193/1971 sowie des Art. XI Abs. 2 Z. 29 des 
Strafrechtsanpassungsgesetzes, ,BGBl. Nr. 422/ 
1974, wird wie fiolgt geändert: 

1. Art. II Albs. 2 lit. A Z. 13 hat zu lauten: 

,,13. der ÖsterreichischenGlücksspielmonopol
verwaltung;". 

2. Art. II ,Albs. 2 lit. A Z. 19 hat zu Lauten: 

,,19. der BerghaUtptm~nnschaften;". 

3. Im Art. 1I Albs. 2 lit. A ist nach Z. 22 a 
einzufügen: 

,,22 b. der ,Punzierungsämter;". 

4. Art. 1I lAbs. 2 lit. A Z. 23 hat zu lauten: 

,,23. der ,Post- und Telegraphendirektionen 
als Post- oder Fernmeldebehörden;". 

5. Im Art. II Abs. 2 lit. C hat .die Z. 29 zu 
lauten und sind ihr anzufügen: 

,,29. des Hauptpunzierungs- und Probier
amtes; 

29 a. des Bundesamtes für Eich- und Ver
messungswesen und der Vermessungsämter; 

29 b. des Heeresgebührenamtes; 
29 c. der schiedsgerichtlichen Ausschüsse der 

Prüfungsstellen und der MeisterprüfungssteHen' 
bei den Landesk'ammern der gewerblichen Wirt
schaft; 

29 d. der Kommission zur Wahrung des Rund
funkgesetzes ; 

29 e. der Zivildiensnlrommission;". 

6. Der Art. VIiI hat IZU lauten: 

j,Verwaitung~übertretJngen" ins'besoridei-~ auch 
die übertretung ort&polizeilicher Vorschriften, 
werden, werih hiefür keine rbesöndere Strafe 
festgesetzt ist, mit Geldstrafe bis S 3 000,-, 
werin aber mit einer Geldstrafe nicht das Aus
langen gefunderi w~rderi kanri, mit Arrest his 
zwei Wochen bestraft." . 

7. Im Art. VIII werden die Worte "Bis zur 
Erlassung eine~ Polizeistratgesetzes gelten fol
gende Strafibestimmungen:", die Absatzbezeich
nung ,,1" und die ,Bezeichnung lit. "a", ,ferner 
die Worte "durch ein V erhilten, das Kr.gernis 
zu erregen geeignet ist, die Ordnung an öffent
lichen Orten stört oder wer" sowie die lit. b 
bis e und der Abs. 2 aufgehoben. 

8. Nach Art. VIII wird folgender Art. IX ein
gefügt: 

,,(1) Wer 
1. durch ein Verhalten, das Ärgernis zu er

regen geeignet ist, die Ordnung an öffentlichen 
Orten stört, 

2. sich ungeachtet vorausgegangener Ab
mahnung gegenüber einem Organ der öff·ent
lichen Aufsicht 'Oder gegenÜlber einer Militär
wache, w1ihrend sich diese Personen in recht
mäßiger AusüJbung des Amtes oder Dienstes 
befinden, ungestü:m benimmt, 

3. sich in einen die Zurechnungsfähigkeit aus
schließenden Rauschzustand versetzt und in 
diesem Zustand eine Tat begeht, die ihm außer 
diesem Zustand als Verwaltungsübertretung zu
gerechnet :würde, 

4. in Angelegenheiten, in denen er nicht zur 
berufsmäßigen 'Parteienvertretung befugt ist, 
gewel'bsmäßig ,für den Gebrauch vor inländischen 
oder ausländischen Behörden (Gerichten oder 
Vel1waltungsbehörden) schriftliche Anbringen 
oder Urkunden verfaßt, einschlägige AusOOiinfte 
erteilt, vor inländischen ,Behörden Parteien/ver
tritt oder sich zu einer dieser Täti'glkeiten in 
schriftlichen oder mündlichen Kundgebungen an
bietet (Winkelschreiberei), 
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2 438 der Beilagen 

5. sich außer in den ,Fällen einer mit gericht- ' Art und Maß nicht strenger sein, als sie das Ge
licher Strafe bedrohten Handlung die Beförde- setz für die im Rauschzustand begangene Tat 
rung durch eine dem öffentlichen Verkehr die- androht. 
nende Einrichtung 'verschafft, ohne das nach den 
Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingun- (2) Die Bestimmung des Abs. 1 Z. 4' findet 
gen' dieser Einrichtungen, festgesetzte Entgelt keine Anwendung, soweit besondere Vorschriften 
ordnungsg,emäß zu entrichten, gegen die u11lbefugte Parteien vertretung bestehen. 

6. Personen öff,entlich allein auf Grund ihrer (3) Die Tat nach Abs. 1 Z. 5 wir,d straflos, 
Rasse, ihrer Hautfar.be, ihrer nationalen oder wenn der Täter bei der Betretung, wenngleich 
ethnischen Herkunft oder Ihres religiösen Be- auf Aufforderung, den Fahrpreis und einen in 
kenntnisses ungerechtfertigt benachteiligt oder den Tarifbestimmungen der Beförderungsbedin
sie hindert, Orte zu betreten oder Dienstleistun- gungen etwa v.orgesehenen Zuschlag unverzüg
gen in Anspruch zu nehmen, die für den allge- lich zahlt. 'Dies gilt auch, wenn der Täter den 
meinen öffentlichen Gebrauch 'bestimmt sind, Fahrpreis und einen in den Tarifbestim,?ungen 

begeht eine VerwaltungsÜlbertretung und ist von 
der Bezil"ksverwaltungsbehörde, im Wirkungs
bereich einer ,Bundespolizeibehörde in den Fällen 
der Z. 1, 2 }Ind 3 von dieser, mit Geldstrafe 
bis zu S 3 000,- zu bestl"afen. In den Fällen der 
Z. 1, 2 und 3 kann bei Vorliegen erschwerender 
Umstände 'ansteHe einer Geldstrafe eine Arrest
strafe Ibis zu zwei Wochen verhängt werden. 
Im Falle der Z. 3 darf jedoch die Strafe nach 

der Beförderungsbedingungen etlwa vorlgesehenen 
ZusChlag innerhalb von dr,ei Tagen zahlt, sofern 
er sich bei der Zahlungsaufforderung im Beför
derungsmittel durch eine mit einem Lichtjbild 
ausgestJattete öffentliche UI1kunde ausweist," 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung betraut. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines _ 

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt im 
wesentlichen zwei Zielsetzungen. Zunächst ist 
darauf hinzuweisen, daß die im Art. VII und 
Art. VIII des EGVG 1950 in der geltenden 
Fassung enthaltenen Strafsätze vün S 1 000,
seit mehr als zehn Jahren unverändert sind. Der 
inzwischen eingetretene Geldwertschwund hat 
dazu gefÜlhrt, daß diese Strafsätze nicht mehr 
adäquat sind und daher ,aus Gründen der 
General- und $pezialpräventiün ang~paßt wer
den müssen. Es wird deshaLb vürgeschlagen, die
sen Höchststrafsatzauf S 3 000,- zu erhöhen. 
Dies gilt nicht für die Stra,ftaVbestände der 
Lärmerregung und Anstandsverletzung, was sich 
durch die Kompetenz~age erklärt {vgl. II zu Z. 8). 

Die zweite Zielsetzung des vürliegenden Ge
setzentwurfes besteht in einer Erweiterung der 
Straftavbestände, die bisher in Art. VIII EGVG 
1950 enthalten waren, durch Einfügung eines 
neuen Art. IX. Diese Er,weiterung geht auf An
regungen verschiedener Stellen zur;ück und wird 
im einzelnen ,im Zusammenhang mit der Er
läuterung zu den einzelnen Bestimmungen he
gründet werden. Eine umfassende Reform der 
Straf tatbestände der EGVG wird dadurch ~ber 
nicht vorweggenümmen. 

Die in die Wege geleitete Novellierung gah 
südann Anlaß, eine gewisse Bereinigung des 
EGVG ,1950 vürzunehmen. Diese betrifft den 
Art. II EGVG 1950. Hinsichtlich dieser Bestim
mung ist allgemein zu bemerken, daß die rechts
politische Zielsetzung, alle -Behörden, die die 
Verwaltungsverfahrensgesetze 'anzuwenden 
haben, in dieser ,Bestimmung möglichst voll
ständig anzuführen, angesichts der ,Ausweitung 
von BehördentYlpen, die in verschiedenen Formen 
und in verschiedenem Umfang die Verwaltungs
vedahrensgesetze auf Grund besonderer gesetz
licherBestimmungen anzuwenden -haben, nur 
mehr schwer erreichibar ist. Es wurde in dem 
vorliegenden Gesetzentwurf nicht versucht, Voll
ständigkeit zu erlangen. Es wird vielmehr als 
künftige Aufgabe hetrachtet, Oberlegungen dar
über anzustellen, in welcher Weise die Regehm
gen über die B~zeichnun:g der zur _ Anwendung 
der Verwaltungsverfahrensgesetze berufenen iße-

hörden e'rlassen werden Süllen. Die vorgeschla
gene Novellierung des EGVG beschränkt sich 
deshalb auf geringfügige Ergänzungen und Rich-
tigstellungen. ' 

Eine finanzielle Mehnbelastung des Bundes 
ist für den Fall der Beschlußfassung nicht zu 
erwarten. Die Regelungen dieses Entwurfes sind 
darüher hinaus so. gestaltet, daß ein erhöhter 
Personalautwand nicht .zu erwarten ist. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Z. t: 

Durch das Glücksspielgesetz, BGBL Nr. 1691 
1962, wurde an SteHe der Dienststelle für Staats
lotteriendie österreichische Glücksspiel
monopo1verwaltung geschaffen. Dementsprechend 
war der Art. LI A:bs. 2 lit. A Z. 13 EGVG dieser 
neuen Rechtslage anzupassen. 

Zu Z. 2: 

Nach § 193 Abs.1 des'Berggesetzes 1975,BGBL 
Nr. 259, gelten als ;Ser~behörden die Berghaupt
mannsch'aften und der Bundesminister für Han
del, Gewer,be und -Industrie. Da nun die Ver
wa!tungsverfahrensge~etze gemäß Art. II Albs. 4 
EGVG 1950 auch auf das behördliche Verfahren 
der Bundesministerien anzuwenden sind, wenn 
sie im Instal.1iZenzug übergeordnete Behörden 
einer Behörde sind, die die Verwaltungsverfah
rensgesetze anzuwenden haben, konnte die Z. 19 
des Art. 11 Abs. 2 lit. Ades EGVG 1950 auf 
die Berghauptmannschafteneingeschränkt wer
den. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe' 
und Industrie hat die Verwaltungsver>fahrens
gesetze als instanzenmäßig übergeordnete Be
hörde in behördlichen Verfahren nach dem Berg..: 
gesetz 1975 jedenfalls gemäß Art. I:I Abs. 4 
EGVG 1950anzurwenden. 

Zu Z. 3: 

Die Punzierungsä.mter haben auf Grund des 
§ 35 Abs. 1 und der §§37 f.des Punzierungs-: 
gesetzes .(BGBL Nr. 68/1954 in der F\lssung BGBL 
Nr. 184/1965 und 'BGBL Nr. 222/1967) im 
Rahmen ihrer Zust~ndigkeit zur Verhängung 
von Strafverfügungen auch'das' Vel'waltungs-
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strafgesetz anzuwenden. Die bisherige AnEührung 
der Punzierungsämter .in Art. 11 Abs. 2 lit. C 
Z. 29 EGVG 1950 entsprach daher nicht dem 
Punzierungsgesetz und wurde nunmehr richtig
gestellt. 

Zu Z. 4: 

Diese Bestimmung nimmt lediglich darauf Be
,dacht, daß die Angelegenheiten der Post von 
jenen des Fernmeldewesens zu trennen sind. Des
haLb wurde ,das Wort "und" durch das Wort 
"oder" ersetzt. 

Zu Z. 5: 

a) Die Änderung der Z. 29 ergibt sich aus der 
zu Z. 3 dieses Gesetzentwurfes begründeten Ein
fügung der Punzierun-gsämter in Art. 11 Abs. 2 
lit. A EGVG 1950. Ferner war eine Richtig
stellung insofern vOlizunehmen, als nicht allein 
vom Hauptipunzierungsamt ge~prochen werden 
darf, denn die offizielle Bezeichnung dieses Amtes 
ist "Hauptpunzierungs- und Probier,amt". Das 
Hauptpunzierungs- und Probier amt hat das 
Verwaltungsstrafgesetz nicht anzuwenden, da 
über Einsprüche gegen Strafverfügungen des 
Punzierungsamtes der Landeshauptmann bzw. 
die Beziliksverwaltungsbehörde zu entscheiden 
hat (§ 38 Abs. 2 und 3 desPunzierungsgesetzes). 

, ob) Der § 3 Ahs. 1 des Vermessungsgesetzes, 
BGBI. Nr.30611968, in der Fassuilg der Kund
machung ,B,GBt Nr .. 124/1969 sieht vor, daß 
das Bundesamt ,für Elch-Uhd Vermessungswesen 
sowie die Vermessungsämter in ihren behörd
lichen Verfahren das Allgemeine Ver:waltungs
verfahrensgesetz anzuwenden haben. In diesem 
Zusammenhang ist ferner. darauf hinzuweisen, 
daß das ,Bundesamt für Bich- und Vermessungs
wesen in Ver,fahren nach § 8 des Staatsgrenz
gesetzes, 13GB!. Nr. 9/1974, ebenfalls das All
gemeine Verwaltungsverfahr,ensgesetz anzuwen
den hat (§ 18 des Staatsgrenzgesetizes). Für die 
Handhalbung der Strafibestimmungen des Ver
messungsgesetzes (§ 51) sind dagegen die Be
zirksverwaltungsbehörden .zuständig (§§ 26 f. 
VStG 1950). Durch die vorgesehene Ergänzung 
des Art. 11 Abs.2 lit. C Z. 29 a EGVG wird 
diese Verfa'hr,ensano1;dnung der Re<;htssystematik 
entspreche,nd in das EGVG eingeordnet. ' 

renamt bei der Besorgung behördlicher Auf
gaben die Bestimmungen des Allgemeinen Ver
waltungsverfahrensgesetzes anzuwenden. 

Gemäß § 27 A'bs. 4 des Heeresge:bühren
gesetzes, ,BGBL Nr. 152/1956 in der Fassung 
BGBl. Nr. 413/1974 sind für das antragsgebun
dene Entschädigungsverfahren die Bestimmungen 
des Bundesgesemes Ülber Ansprüche aus der Ab
leistung freiwillrger WaffenÜlbungen sinngemäß 
anzuwenden, woraus sich ebenfalls behördliche 
Aufga:ben für das Heeresgebührenamt ergeben. 
Der § 28 cdes Heeresgebührengesetzes in der 
Fassung BGBI. Nr. 413/1974 und BOB!. Nr. 313/ 
1976 ist wörtlich gleich mit dem § 26 des Bun
desgesetzes über Ansprüche aus der Ableistung 
freiwilliger Waffenübungen in der Fassung iBGBl. 
Nr.414/1974. I 

Befugnisse zur Durchfiihrung von Verwal
tungsstrafverfahren (§ 28 des Heeresgebühren
gesetzes hZiW. § 18 des Bundesgesetzes über An
sjn'ücl1e aus der Abieistung freiwilliger Waffen
übungen) kamen dein Militärkcimmando Wien 
hzw. kommen dt5m Heeresgebührenamt nicht 
zu, sodaß Art. 11 Albs~ 2 Et. C des EGVG '1950 
durch eine Z. 29 b zilerg~nzen ist. Dadurch 
wird eine zu § 28 c Heeresgebührengesetz und 
zu § 26 des 'Bu~desgesetzes. über Ansprüche aus 
der Ableistung frei,williger Waffenübungeri kon
gruente Norm geschaffen. 

d) Die vorgeschlagene Einfügung der Z. 29 c 
ergibt sich aus .dem§ 376 Z. 42 der Gewerbe
ordnung 1973, 'Bcat Nr. 50/1974, gemäß dem 
die schiedsgeriChtlichen Ausschüsse, die Prüfungs
.stellen und die Meisti:l'1prüfungsstellen bei den 
Landeskammern det gewerblichen Wirtschaft das 
A VG anzuwenden ha:ben (§§ 349 und 352 
GewO 1973). Durch eine dem Entwurf ent
sprechende Beschlüßfassürig wird § 376 Z. 42 
GewO 1973" gegenst~nd~los werden. 

e) Durch § 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
10. Juli 1974, BGBI. Nr. 397, über die Aufgaben 
und die Einrichtung des Österreichischen Rund
funks (in der Fassung BGBI. Nr. 80/1975) wurde 
eine Kommission zur. Wahrung des. Rundfunk
g,esetzes eingerichtet. Gemäß § 30 Abs. 1 des ge
nann ten Bunde§gesetzes finde~. ~~f däs Verfahren 
dieser I(ommission d!ls Allgemeiri~ Verwaltungs
verfahrensgesetz 1950 Athvendurig. Dement
sprecherid war der Art. Ti Abs; i lit. C EGVG 
1950 auchin dieser HinsiCht durChdie Einfügdng 
der Z. 29 d zu ergänzen. ' 

c) Durch das' aundesgesetz, vom 11. Juli 1974, 
13GB!. Nr. 414/1974; mit dem 1a~ B~ndesgesetz 
über Anspruche aus der Aobleistung freiwilliger 
Waffenubungen geändert wii'd; wurde ein f) Das Zivildienstgesetz, BGBI. Nr'. 187/1974, 
Heeresgebührenamt geschaffen, das einen Teil hat eine Zivildienstkommission beim Bundes
der bisher vom Militänkommado Wienw:ihr- ministerium für Inneres ,gesch~ffeI).,· dera~ch 
jgenOInme,nen, A~fg!lben ,Üibl!rnimmt (,v,gI. die behördliche Aufgaben zustehen~ A\lf Grund des 
Erläuterungen. z~rRegierungsvorlage, 1119 der § 53 ~hs. 1 des Zivildien~tgesetizes hat die Zivil
:af:ilage~zu: den stenographischen protokollen dienstkommission das Allgemeine Verwaltüngs
qes Natj;qnalnate~;, XIII., GP). Gemäß §, 26 des verfahrersgesetzanzuwenden, soweit im Zivil-
13~ndt;~ge~etZies BGBl. Nr:. ,3l1/l96q in der F<\s- ,dienstge~etz selbsti)ichtanderes bestimmt ist. 
sung BGB!. Ni. 414/1974 hat das Heeresgebüh~ Dieser Regehing entsprechend war der Art. Ir 
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Abs. 2 lit. C EGVG 1950 durch die Aufnahme 
der Zivildienstkommission zu ergänzen, an der 
bisherigen Rechtslage ändert sich dadurch nichts. 

Zu Z.~: 

Die vorgescb.lagene Fassung des Art. VII be
,zieht sich' ausschließlich auf die Erhöhung des 
zulässigen JiöcP.ststrafsatzes. 

Die letzte Erhöhung des Höchststrafsatzes er
oolgte durch das Buridesgesetz BGBl. Nr: 275/ 
1964.' Damals wurde 'dieser Satz von S 400,
auf "S 1000,- hinaüfgesetzt. Seit nunmehr über 
zehn Jahrelf ist dieser Strafsatz unverändert ge
blieben. Infolge des seither eingetretenen Geld
wertschwundes muß dieser Strafsatz als zu 
niedrig angesehen w,erden. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu
weisen, daß es sich dabei uni einen Höchststraf
satz handelt, somit die Behö~de im Rahmen 
ihrer 'Strafzumessung zu beurteilen hat, welche 
Strafe im konkreten Fall zu verhängen ist. Die 
Regelung bedeutet daher nicht, daß in jedem 
Falle eine 'Strafe in cl'er Maximalhöhe zu ver
härjgeu' ist: Es wurde eine Erhöhung der Ober
grenze der Strafe 'auf S 3 000,- vqrgesehen., 

Bei der' Festlegung dieses Höchststrafsatzes 
wurde -auf den Umstand Rücksicht genommen, 
daß dieser Strafsatz widerum längere Zeit un
verändert 'bestehen soll. Es war d~her ein Straf
satz zu wählen, der über der durch' den el'folgten 
Geldwertschwund bedingten El1hähung gelegen 
ist. Dies ist auch unter dem Gesicht~punkt der 
Generalprävention zu sehen. Ein solcher Höchst
strafsatz soll ferner der Behörde einen größeren 
Spielraum bei der Stnif~umessung einräumen 
und damit beitragen, daß möglichst von der Ver
,häl1gung von Frei1heitsstr,afen Abstand genom
men werden kann. 

,Zu Z. 7: 

Durch die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 
1974, BGBI. Nr. 444, die am 1. Jänner 1975 in 
Kraft getreten ist, wurden zwei in Art. VIII 
Abs. 1 lit. a EGVGenthaltene Tatbestände, 
nämlich die Verletzung des ötfentlichen Anstan
des und die ungebührliche Erregung störenden 
Lärms im Art. 15 Abs. 2 B-VG ausdrücklich als 
Angelegenheiten der örtlichen Sicherheitspolizei 
bezeichnet. Die gesetzliche Regelung, der ört
lichen Sicherheiupolizei ist Landessache. Mit dem 
Inkrafttreten der Bundes-Verfassungsgesetz
novelle 1974 wurden diese Teile des bisherigen 
Art. VIII Ahs. 1 lit.a EGVG zu Landesrecht 
transformiert, wobei auch die Regelung über 
die Strafe nunmehr Landesrecht ist. Eine Knde
rung dieser Regelungen durch Bundesgesetz ist 
deshalb nicht mehr zulä§sig. 

Hinsichtlich der b~absic1ttigten Einfügung 
neuer Straftatlbestände wurde legistisch auf 

Grund der dargelegten Verfassungsrechtslage die 
Lösung gewählt, daß die alS bundesgesetzliche 
Regel~ngen :weitergelt~~den Be~timm~rgen des 
Art. VIIi ~GVG in den neuei:I Art. IX (siehe 
Z. 8) üt>ernciinmen wurqen. Mi't dieser Konstruk
tion ist der ver:blei:bende Rest des' Art. VIII 
EGYG ausschließÜch LandesreclJ.t. Durch die ent
sprechem1en landfsge~'m:lichen V,orsqiriften wird 
){ünftigde"r Art: VIII' EGVG 'aufzuheben sein, 
der schließlich' auf diese Weise aus dem EGVG 
au~geschiede'n' werdell wird. Für ei~ige Länder 
ist dies -bereits geschehen. 

Aus den angeführten Erwägungen war auch 
der einleitende Satz mit 'dem Hinweis auf das 
zu erwartende Polizeistrafge~'etz' aus dem Ge
setzestext zu 'bes'eitigen. Einerseits wäre die Be
zugnah~e auf ein künftiges Poiizeistrafgesetz 
im Hinblick auf den verbleibenden Inhalt nicht 
gerechtfertigt, andererseits ist dieser tiinweis 
ohne normative Bedeutullg. 

Zu Z. 8: 

In dem im vorliegenden Entwurf vorgeschla
g·enen neuen Art: IX sollen die bundesgesetz
lichen Straftatbestände, die bisher in Art. VIII, 
enthalten waren, übernommen und durch wei
tere Straftatbestände ergänzt werden. 

Den folgenden Erläuterungen zu den einzel
nen Straftaobeständen sind einige Bemerkungen 
über die verfassungsrechtliche Kom pet e n z
lag e ~orauszuschicken. 

I. 

Die im beaibsichtigtlen neuen Art. IX EGVG 
enthaltenen Straftatibestände sind zum Teil der 
allgemeinen Sicherheitspolizei (Art. 10 Abs. 1 
Z, 7 B-VG), zum Teil der Verwaltung~poli.zei 
zuzuordnen. Sqwohl die A'}:,grenzung zwischen 
al1gemeiner SicherheitspoliZei und Verwaltungs
polizei als auch die Albgrenzung zwischen ,der all~ 
gemeinen und' örtlichen Sicherheit~polizei bringt 
erhebliChe Schwierig~eiten mit sich. Beide Alb
grenzungel;1 sind aber in ko~petenzrechtlicher 
Sicht von 'Bedeutung. Die Gesetzgebung in An
gelegenheiten derallgemeinenSicherheits,polizei 
obliegt gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VG ("Auf':' 
rechterhaltung der öffentlichen' Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit") dem Bund, während die örtliche 
Sicherheitspolizei als jener Teil der allgemeinen 
Sicherheitspolizei, der der Legaldefinition des 
Art. 15 Ahs, 2 B-VG entspricht, gemäß Art. 15 
Abs. 1 B-VG der: Gesetzgebung der Länder 
unterliegt. Auch in den Angelegenheiten der 
Verwaltung~polizei ergibt sich ein ähnliches Kom
petenzpro\:>lem. Die Regelungen folgen hier del 
Zuständigkeit zur Regelun.g der hetretfenden 
Mater:ie über4aupt. Zur Frage der Ahgrenzung 
dieser, 'Bereiche voneinander ist zunächst auf 
flÜlgendes hinzuweisen: 
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1. Abgrenzung Sidterheitspolizei und Verwal
tungspolizei 

Zur Frage der Abgrenzung der Sicherheits
polizei von der VeI1waltungspolizei hat der Ver
fassungsgerichtshof seine ständige Recht&prechung 
im Erkenntnis Sammlung 5910/1969 wie folgt 
zusammenfassend dargelegt: "Der Kompetenz
bestand ,Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit' umfaßt nach der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes die 
Sicherheitspolizei. Dazu gehören jene - pro
hibitiven - Maßnahmen, die der Abwehr und 
der Unterdrückung der allgemeinen Gefahren 
für das Leben, die Gesundheit, Sicherheit, öffent
liche Ruhe und Ordnung im Inneren dienen 
(vgl. Erkenntnis Sammlung 3472/1958). Eine 
Gefahr ist dann eine allgemeine, wenn sie keiner 
bestimmten Vellwaltungsmaterie (außer der 
Sicherheitspolizei) ,zugeordnet werden kann, 
wenn sie nicht nur innerhalb einer bestimmten 
Verwaltungsmaterie auftritt - was nicht aus
schließt, daß im einzelnen Fall die Abwehr aus 
einem Anlaß evfoderlich werden kann, der einer 
bestimmten Verwaltungsmaterie zuzuzählen ist
(vgl. Erkenntnis Sammlung 3201/1957). Dies-er 
Sicherheitspolizei, die als allgemeine Sicherheits
poliz-ei (Art. 10 Abs. 1 Z. 7 B-VG) und in einem 
Teilbereich als örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 
Abs. 2 und Art. 118 Abs. 3 Z. 3 B-VG) in Er
scheinung tritt (vgl. Erkenntnis Sammlung 27841 
1955), steht die Verwaltungspolizei gegenüber. 
Darunter ist die Setzung und Vollziehung von 
Vorschriften der besonderen, Polizei einzelner 
Verwaltungsgebiete ,zu verstehen, die nicht aus
schließlich polizeilichen Charakter haben, son
dern darüber hinaus und sogar vorzugsweise den 
Zweck der Förderung des W:ohles des Einzelnen 
und des Gemeinschaftslebens verfolgen, mögen 
sie auch vielfach geeignet sein, sonst allenfalls zu 

, befürchtende Störungen der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit hintanzuhalten. Zum 
Wesen der Verwaltungspolizei gehört es dem
nach, daß sie nicht bloß prohibitiv, sondern auch 
konstruktiv i,st. Die proh~bitive Wirkung kann 
sich im Gegensatz zur Sicherheitspolizei nur 
gegen besondere, der konkreten Verwaltungs
materie zuzuordnende Gefahren wenden. Es 
kann, dies eine Gefahr sein, die primär nur inner
halb dieser Verwaltungsmaterie existent wird; 
es kann aber auch eine Gefahr sein, die nicht nur 
auf diese Verwaltungsmaterie beschränkt ist, 
jedoch durch den Gegenstand der verwaltungs
polizeilichen R'egelung eine Spezifikation erfährt, 
die sie zu einer für die Materie allein typischen 
Abart macht (vgl. Erkenntnis Sammlung 32011 
1957)." 

Ohne im einzelnen auf die Probleme der Ab
grenzung zwischen allgemeiner Sicherheitspolizei 
und Verwaltungspolizei einzugehen (vgl. dazu 
A d a m 0 v ich, Verfassungsrechtliche Probleme 
der Sicherheitspolizei in österreich, in: Me r k 1-

Festschrift, 1970, Seiten 13 ff.), kann aus der 
Rechtsprechung -des Verfassungsgerichtshofes ent
nommen werden, daß Straftatbestände, die der 
allgemeinen Sicherheitspolizei zuzuordnen sind, 
nur solche sein können, die nicht aus der engen 
Beziehung zu einer bestimmten Verwaltungs
materie erwachsen und nur mit Bezug auf eine 
solche Verwaltungsmaterie denkbar sind. So ist 
beipsielsweise die Abwehr von Gewässerverunrei
nigung (und damit im Zusammenhang stehende 
Straftatbestände) jenem Verwaltungsgebiet zuzu
ordnen, das sich auf die Regelung der Verwen
dung von Wasser und seine überwachung bezieht, 
dem Wasserrecht. Eine Zuordnung zur allgemei
nen Sicherheitspolizei ist ausgeschlossen, obwohl 
durch die Gewässerverunreinigung Gefahren für 
das Leben und die Gesundheit entstehen und 
allein unter diesem Aspekt eine Zuordnung zur 
allgemeinen Sicherheitspolizeidenkmöglich wäre. 
Aus der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts
hofes ergibt sich ferner, daß die Verwaltungs
polizei der allgemeinen Sicherheitspolizei in dem 
Sinne vorgeht, als eine Angelegenheit nur dann 
der allgemeinen Sicherheitspolizei überhaupt zu
geordnet werden kann, wenn eine solche Zuord
nung zu einem 'Bereich der Verwaltungspolizei 
nicht erfolgen kann. 

2. Abgrenzung zwisdten allgemeiner und örtlicher 
Sidterheitspolizei 

Den Begriff der örtlichen Sicherheitspolizei um
schreibt der Art. 15 Abs. 2 B-VG als den "Teil 
der Sicherheitswache, der im ausschließlichen oder 
überwiegenden Interesse der in der Gemeinde 
verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und 
geeignet ist, durch die Gemeinschaft innerhalb 
ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden. " Die 
Abgrenzung zwischen der örtlichen und allgemei
nen Sicherheitspolizei wird verfassungsrechtlich 
nach denselben Kriterien vorgenommen, durch 
die auch der eigene Wirkungsbereich der Ge
meinden bestimmt wird. 

Es erweist sich als zweckmäßig, bei den fol
genden Ausführungen vom Erkenntnis des Ver
waltungsgerichtshofes Sammlung 7026 A/1966 
auszugehen. In diesem Erkenntnis hat der Ver
waltungsgerichtshof - und im folgenden der 
Verfassungsgerichtshof -(vgl. Erkenntnis Samm
lung 5510/1967) - erkannt, daß die Ahndung 
der Ehrenkränkung (früher § 1339 ABGB) eine 
Angelegenheit der allgemeinen, nicht der ört
lichen Sicherheitspolizei sei. Der Verwaltungs
gerichtshof begründete seine Rechtsauffassung 
wie folgt: "Es kann jedoch nach Auffassung des 
Verwaltungsgerichtshofes nicht gesagt werden, 
daß der Schutz der Ehre im allgemeinen eine An
gelegenheit wäre, die im ausschließlichen oder 
überwiegenden Interesse der in der Gemeinde 
verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen ist. 
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Handelt es sicll docll bei der Ahndung von Ehren
kränkungen um den Scllutz eines Reclltsgutes, 
das von de~ örtlicllen Verhältnissen unabhängig 
und dessen Beeinträchtigung mit den lokalen Ver
hältnissen weder in saclllicller noch in persönlicher 
Hinsicllt notwendig verknüpft ist. Es lassen sicll 
auch dafür, daß die Bestrafung von Ehrenkrän
kungen ausscllließlicll oder überwiegend im Inter
esse der örtlicllen Gemeinscllaft gelegen sei, keine 
überzeugenden Gründe finden." 

Geht man von der in dem zitierten Erkem.:Itnis 
des Verwaltungsgericlltshofes zum Ausdruck 
kommenden Reclltsansicllt aus, so kann eine 
Strafbestimmung nur dann der örtlid:l.en Sicller
heitspolizei zugeordnet werden, wenn der damit 
bezweckte Scllutz eines Reclltsgutes ein solcher 
ist, der von den örtlicllen Verhältnissen "ab
hängt", also zumindest in einer engen und un
trennbaren Verbindung mit diesen steht. Denn 
nur dann wird eine Beeinträclltigung dieses 
Rechtsgutes mit lokalen Verhältnissen not w e n
d i g verknüpft sein, sei es nun in persönlicher 

. oder sachlidlcr Hinsicht. 

In oer Rechtsprechung des Verfassungsgerichts
hofes wurden beispielsweise Maßnahmen gegen 
die Erregung von störendem Lärm oder stören
dem Geruch (Verfassungsgericlltshof Sammlung 
3201/1957), gegen die Anhäufung von Unrat 
(Verfassungs gerichtshof Sammlung 4410/1963), 
Maßnahmen zum Schutz vonstädtiscllen. Garten
a~lagen (Verfassungsgerichtshof Sammlung 3376/ 
1958), die Benützungsregelung von gemeindlichen 
Friedhöfen (Verfassungsgerichtshof Sammlung 
3732/1960) der örtlichen Sicllerheitspolizei zu
gerechnet. Dagegen hat der Verfassungsger,iclltshof 
den Tatbestand der Ordnungs störung im 
Art. VIII Abs. 1 lit. a erster Fall EGVG (Ver
fassungsgericlltshof Sammlung 4813/1964) oder
wie erwähnt - die Ehrenkränkung (Verfassungs
gerichtshof Sammlung 5510/1967) nicllt der ört
lichen, sondern der allgemeinen Sicllerheitspolizei 
zugeordnet. 

Unabhängig von den durcll die Rechtsprechung 
der Gerichtshöfe öffentlichen Reclltes zur Frage 
der Abgrenzung zwischen allgemeiner und Ört
licher Sicherheitspolizei herausgearbeiteten Kri
terien bleibt die Auslegung im Einzelfall mit 
erheblichen Problemen verhaftet, weil es schließ
lich auf eine Wertungsfrage ankommt. Diese 
Problematik wird dadurch verschärft, daß durch 
die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974, BGBl. 
Nr. 444, die örtliche Sicherheitspolizei in Art. 15 
Abs. 2 B-VG dahingehend authentisch erläutert 
wurde, daß beispielhaft als solche Angelegenheiten 
die Maßnahmen zur Wahrung des öffentlichen 
Anstandes und die Abwehr ungebührlicherweise 
hervorgerufenen störenden Lärms angeführt wur
den. Beides Angelegenheiten, die im Art. VIII 
Abs. 1 Lit. a EGVG in der geltenden Fassung 
enthalten sind und bis zum Inkrafttreten der 

Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 als. Ange
legenheiten der allgemeinen Sicherheitspolizei 
angesehen wurden. Mit dieser Verfassungsände
rung hat der Bundesverfassungsgesetzgeber zu 
erkennen gegeben, daß er - abweichend von der 
bisherigen Rechtsprechung - diese Angelegenhei
ten der örtlichen Sicherheitspolizei zuordnet. 
Dazu kommt, daß in Art. VIII der Bundes-Ver
fassungsgesetznovelle 1974 auch die Ehrenkrän
kung und der Schutz von Wappen und Siegeln 
in die Landesgesetzgebung überführt wurden. 
Auch diese Angelegenheiten wurden bisher als 
solche der allgemeinen Sicherheitspolizei angese
hen (Verfassungsgerichtshof Sammlung 1478/ 
1933, 6055/1969) und wurden durch die genannte 
Verfassungsänderung jedenfalls aus dem Bereich 
der allgemeinen Sicherheitspolizei herausgehoben. 
Damit wurde allerdings nicht unbedingt auch 
zum Ausdruck gebracht, daß in den angeführten 
Angelegenheiten· die Kriterien gegeben sind, die 
eine solche Zuordnung zur örtlichen Sicherheits
polizei notwendig machen würden. In den Erläu
terungen zur Regierungsvorlage der Bundes-Ver
fassungsgesetznovelle 1974 (182 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des National
rates, XIII. GP, Seiten 17 f., 26) wurde vielmehr 
ausgeführt, die genannten Straf tatbestände be
träfen in der Regel "geringfügige Angelegenhei
ten", weshalb es gereclltfertigt sei, sie zur ört
lichen Sicherheitspolizei zu zählen. Unter dem 
Gesichtspunkt der Geringfügigkeit der Delikte 
wurde somit die Zuordnung vorgenommen. Dies 
ist deshalb von Bedeut1;lllg,· weil die vorgenom
mene Verfassungs änderung somit nicht eine Ab
lehnung der bisherigen Reclltsprecllung der Ge
richtshöfe des öffentlichen Rechts hinsichtlich der 
von diesen vorgenommenen Auslegung der im 
Art. 15 Abs. 2 B-VG enthaltenen Kriterien in 
der Umschreibung der örtlichen Sicherheitspolizei 
zum Ausdruck bringt. 

Unter Berücksichtigung dieser vorstehenden 
allgemeinen Erwägungen kann nun im einzelnen 
auf die kompetenzrechtlichen Grundlagen der im 
Entwurf enthaltenen Straftatbestände eingegan
gen werden: 

1. 0 r cl nun g s s t Ö run g: Der Straftat
bestand der Ordnungsstörung wurde aus dem 
Art. VIII Abs. 1 Iit. aEGVG (in der geltenden Fas
sung) übernommen. Daß diese Angelegenheit zur 
Sicllerheitspolizei zählt, ist im HinbLick auf die 
Rechtsprechung des Verfassungs gerichtshofes (vgl. 
beispielsweise Erkenntnis Sammlung 4813/1964) 
unbestritten. Nach Auffassung des Verfassungs
gerichtshofes in dem genannten Erkenntnis war 
dieser Straftatbestand überdies der allgemeinen 
Sicherheitspolizei zuzuordnen. Im Hinblick auf 
die erwähnte Verfassungsänderung durch die 
Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1974 in Art. 15 
Abs. 2 B-VG konnte nun immerhin zweifelhaft 
sein, ob dieser Straf tatbestand niehtseit dem 
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1. Jänner 1975 zur örtlichen Sicherheitspolizei 
zählt. In seinem Erkenntnis vom 2. Dezember 
1975, B 205/75, hat der Verfassungsgeriehtshof 
klargestellt, daß diese Angelegenheit nach wie vor 
als eine .der allgemeinen Sidlerheitspolizei anzu
sehen sei. Dieser Rechtsauffassung folgt der Ent-
wurf. ,'. , " . 

2. Sc hut z von Amt s t r ä ger n: Die 
Z. 2 d~s Art. IX in der Fassung des Entwurfes 
schützt bestimmte AmtSträger. Es ist offensicht
lich, daß diese~Schutz nicht mit einer bestimm
ten Verwaltungsmaterie im Zusammenhang steht, 
somit nicht der Verwaltungspolizei, sonqern der 
Sich,erheitspolizei zuzuordnen ist. Geht man da
von aus, daß dieser Straftatbestand durchaus mit 
der Ehrenkränkung nach dem früheren § 1339 
ABGB vergleichbar ist, so kann man - entspre
chend dem Erkenntnis .des Verwaltungsgerichts
hofes, Verwaltungsgerichtshof Sammlung 7026 AI 
1966 - ihn ebenfalls der Sicherheitspolizei zu
ordnen. Der Schutz von Amtspersonen vor un
gerechtfertigtem Angriff und Störungen ihrer 
Amtshandlungen ist sicherlich als eine Voraus
setzung für ein ungestörtes Zusammenleben und 
eine sachgerechte Erfüllung der diesen Personen 
zukommenden Aufgaben zu betrachten. Damit 
stellt sich allein die Frage, ob dieser Straftat
bestand der örtlichen Sicherheitspolizei zuzuord
nen wäre. Dies ist aber deshalb n:icht der Fall, 
weil bei der Ahndung solcher Verhaltensweisen 
ein unmittelbarer Bezug ~u einer Gemeinde, der 
es rechtfertigen' könnte, davon zu spre'chen, daß 
die Ahndung solcher Delikte im ausschließlichen 
oder überwiegenden Interesse ,der' Gemeinde ge
legen ist, nicht gegeben ist. Dies erweist schon 
allein der geschützte Personenkreis, der vielfach 
mit einer Gemeinde in keiner Verbindung steht. 

3. Rau s c h z u s t a n d: Der Straf tatbestand 
der Z. 3 hängt eng mit dem im § 3 VStG 1950 
geregelten Strafausschließungsgrund der Unzu
rechnungsfähigkeit zusammen. Die Strafdrohung 
gegen eine in einem ,die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Rauschzustand begangene Tat 
kann nun nicht einer bestimmten Verwaltungs
materie zugeordnet werden. Unter dem Gesichts
punkt der in diesem Straftatbestandliegenden 
Ergänzung zu § 3 VStG 1950 stell~ sich zunächst 
die Frage, ob dieser Straf tatbestand kompetenz
rechtlich den allgemeinen Bestimmungen des Ver
waltungsstrafrechtes im Sinne des Art. 11 Abs. 2 
B-VG zugeordnet werden kann. Andererseits 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß diese 
ergänzende Strafbestimmung dem J(ompetenz
tatbestand "Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit", somit der all
gemeinen Sicherheitspolizei, zuzuordnen ist., Für 
eine solche Zuordnung spricht, daß der in Frage 
stehende Strahatbestand jedenfalls keiner be
stimmten Verwoiltungsmaterie zugeordnet werden 
l>.a:rtn und Str;lfbestimmungen den allgemeinen 

Grundsätzen des Verwaltungsstrafrechtes zuzu
ordnen' deshalb problematisCh ist, weil unter 
diesem Begriff im allgemeinen nicht bestimmte 
Straf tatbestände, sondern Regelunge~ über die 
Strafbarkeit .im allgemeinen, bezogen auf alle 
gesetzlichen .5traftatbestände, verstanden werden. 
Eine Abwägung kompetenzrechtlicher Argumente 
führt dazu, von der Zuordnung dieses Straftat
bestandes zUr allgemeinen' Sicherheitspolizei aus
zugehen. Eine Zuordnung zur örtlichen Sicher-
4eitspoliz!,!i ist dagegen schon deshalh ausgeschlos
sen, weil auch hier qie spezifische Beziehung zur 
Gemeinde fehlt, ipsbesond'ere wenn man daran 
denkt, 'daß Apsatzpunkt alleAr~eI). von Verwal
ttmgsübertretungen 'sein könrien, 'die in einem 
Rauschzustarid begangen werden. 

4. W i n k e1 s ehr e i b e re i: Die Winkel
schreiberei ist kQmpetenzrechtlich nicht der 'all
gemeinen Sicherheitspolizei zuzuordnen. ~ompe
tenzrechtlich handelt es sich vielmehr um eine 
Verwaltungsübertretung, die verwaltungspolizei
lichu Natur ist und ihre kornpetenzrechtliche 
Grundbge jn Art. 10 lAbs. 1 Z. 6 B-VG ("An
gelegenheiten der Notare, der Rechtsanwälte und 
verwandter Beruf.eH

) hat (so auch Hell b I i n g, 
Kommentar 'zu ,den Verwaltungsverfahrens
gesetzen, ,1, 1953, Seite 68', AnmeI'kung 2, unter 
Berufung auf den Beschluß des BGH vom 
4. Feber 1937, ,A 776/36). Diese Rechtsansicht 
wird auch etwa durch das Erkenntnis' des Ver
waltungsgerichtshofes 3224 A/1953 insofern 
unterstützt, als in dem diesem Verwaltungs
ger~chtShoferkenntnis zugrunde liegenden V!'!r
waltungsstrafverfahren der Landeshauptmann 
als Berufungsbehörde (nicht der Sicher,heits
direktor) entschieden hat, ohne daß der Verwal
tungsgerichtshofzur Ansicht gekommen wäre, 
die sachlich unzuständige' Behörde habe über 
die Berufung entschieden. Diese Auffassung war 
aber nur dann zutreffend, wenn in der Winkel
schreiherei eine Angelegenheit der Verwaltungs
polizei und nicht der allgemeinen Sicherheits-
polizei gesehen wurde. ' ' 

Beachtet man schließlich das geschützte Rechts
gut, so kann man nicht übersehen, daß es sich 
um die Sicherung der besonderen Stellung jener 
Berufsgruppehandelt, die ,Zur Parteienvertre
tung berufen ist. SicherEch war dies nicht der 
alleinige Aspekt, der ,zu einer Strafbarkeit der 
WinkelsChreiher Anlaß gegeben hat, doch steht 
wohl dieser A~pekt im Vordergrund. Der Ent
wurf g~ht da4er von d,er oben wiedergegebenen 
l>.oIllipetenzrechtlichen Grundlage aus. 

,5. "S c h war z fa h ren": Dieser Straf tat
bestand ist der Verwaltungspolizei zuzuor,dnen. 
Er ist dadurch gekennzeichnet, daß ein den 
Gesetzen Üiber den öffentlichen Vel'kehr gemein
samer Straf tatbestand herausgehoben wird. 
Kompetenzrechtlich ist er somit jenen Kompe
ten;z:q.tbeständen zuzuordnen, die Regelungen 
des öffeÄtlichen Vel1kehrs ermöglichen, nämlich 

438 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 14

www.parlament.gv.at



438 der Beilagen 9 

Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG ("Verkehrs:wesen 
bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt 
sowie der Schiffahrt, soweit diese nicht unter 
Art. llfällt;~') oder Art. 10 Aos. l' Z. 8 ("Ange
legenheiten des Gewerbes' und d·er Industrie"). 
Es kann dalbei in diesem ?us~mm~~hari.g d~hin~ 
gestellt bleibep., . ob auch noch ander~ Kompe
tenztanbestäncle eine Zuständigkeit des 'Bundes 
begrtnden könnten; Zlfstandigkeiten der L~nder 
sind jed~nfalls nifht gegeben. 

6. Dis k r i 111 i n i er u n g s ver bot: Die 
Strafbarkeit' eines diskriminierenden Verhaltens 
im Hinblick auf die .eng,e Beziehung zum ver
fassung!<gesetzlich gewährleisteten Gleichheitssatz 
ist kompetenzrechtlich dem Kompetenztatbestand 
,,:j3undesverfassung" (Art. 10 Ahs.l Z. 1 B-VG) 
zuzuordnen. Der Entwurf geht dav·on aus, daß 
es sich um eine An.geLegenheit der Verwaltungs
polizei handelt. 

11. 

Im übrigen ist zu bemel1ken: 

Zu Z. 1: 

Staats- oder Gemeindebehörde, eine Zivil-, 
Finanz- oder MilitärWache oder einen Gendar
men oder einen zur' BeWachung der Wälder auf
gestellten, wenn auch' ln rFrivatdiensten stehen
den, jedoch von derzuständig,en staatlichen 
Behörde beeideten Forsnbeamten oder das auf 
solche Weise !beeidete ForstaufsichtspeI1SlOnaf oder 
einen zur' Aufsicht auf Staats- und Pr:~vateisen
bahnen oder zur rBesorgung des Vel'lkehrs auf 
denselben oder :zum Schutze oder .Betriebedes 
Staatstelegr~hen Bestellten." Der damit erfaßte 
Personenkreis ist sehr umfangreich. Durch die 
Rechtsprechung des' Obersten Gerichtshofes 
wurde dieser Personenkreis in einzelnen fällen 
näher bezeichnet. Demnach fielen Jbeispielsweise 
auch die Bademeister des städtischen Strand
bades (EvBl. 1946, Nr. 281), die städtischen 
KehrrichtaufIeg,er (SSt IV 76), Volksschullehrer 
in Ausübung ihres Dienstes (KH/S~mmlung 
2583/1901, 3639/1909), Erzieher' der Bundes
erziehungsanstalt QENBl. 1953, Nr. 454) unter 
diese Bestimmung. 

piese wenigen BeiS'piele zeigen, daß der Schutz 
des Art. VUI Abs. 1 lit . .b EGVG in der derzeit 

, geltenden .Fassung einen großen Personenkreis 
In dieser Bestimmung wurde die bisherige umfaßt. Es ist aiber andererseits nichtdaran zu 

Regelung in Art. V1II Abs. 1 Et. a EGVG, zweifeln, daß keineswegs allen damit erfaßten 
soweit Bundeszuständigkeit gegeben ist, i!1lhalt- Personen tatsächliCh ein besonderer verwaltungs
lich unverändert übernommen. strafrechtlicher Schutz zuzugestehen ist. Es ist 

Zu Z. 2: 

Bei diesem Straf tatbestand handelt es sich um 
die üherna,hme des !bisher in Art. VIII Abs. 1 
lit. b EGVG enthaltJenen Straftaobestandes. Eine 

. Änderung war deshalb erforderlich, weil in der 
bisher geltenden Fassung hinsichtlich des ge
schützten Personenkreises auf § 68 StG (alt) 
Bezug genommen wurde, der durch das neue 
StGB außer Kraft ,gesetzt ·wurde. Zwar wurde 
der § 68 StG (alt) für den Anwendungsbereich 
des EGVG als Verweisungsnorm weiterhin auf
rechterhalten, d. h., der geschtitzte Personen
kreis >yar weiterhil). nach den Bestimmungen 
des § 68 StG bestimmt. Aus Gründen der 
Rechtseinheitlichkeit und Übersichtlichkeit ist 
aber ein solcher Rechtszustand nicht wünschens
wert. Aus diesem Grund wurde der geschützte 
Personenkreis uIlter Streichung der Verweisung 
auf § 68 StG neu umschrieben. Dafür sprach 
auch eine weitere überlegung, nämlich die, daß 
der durch § 68 SoG erfaßte Personenkreis sehr 
umfangrei~ war und berechtigte Zweifel .geltend 
.gemacht werden konnten, ob ein verwaltungs
\Strafrechtlicher Schutz für den gesamte]} damit 
erfaßten Personenkreis sachlich gerechtfertigt 
ist. 

Der durch die Verweisung auf §,68 StG er
faßte Personenkreis umfaßte - in der Termino
logledieser strafgesetzlichen Bestimmung -
"Richter, ·eine obrigkeitliche Person, einen Beam
ten, Abgeordneten, .Bestellten oder Di,ener einer 

zu berücksichtigen, daß das neue StGB im 
15. Abschnitt des besonderen Teiles Angriffe 
auf oberste Staatsorgane unter Strafe stellt 
(§§ 249 ff.). Andererseits sieht das StGB im 
19. A:bschnitt seines besonderen Teiles gesonderte 
Schutzbestimmungen für ~eamte vor (§§ 269 
und 270), wobei in Betracht zu ziehen ist, daß 
der Begriff des ,Beamten .ditrchden § 74 Z. 4 
StGB sehr weit gezogen ist. Dieser strafrechtliche 
Schutz kann als durchaus hinreichend angesehen 
werden. 

Im Begutachtungsverfahren wurde die Ein
schränkung des verwaltungsstrafrechtlichen Per
sonenkreises vielfach ·kriti,siert. Es wurde ein 
Sclmtz auch für die Naturschutzorgane nach den 
Naturschutzgesetzen der Länder, die Tierschutz
organe nach den Tierschutzgesetzen, die ·Laien
fleischbeschauer, die Beitragsprüfer der Sozial
versicherung, die Mili'tärwache, die Einsatzleiter 
bei Katastrophen, die in der öffentlichen und 
privaten Jugendwohlfahrtspflege beschäftigten 
Personen, d,ie Org·ane der Bau- und Feuenpolizei, 
die Uberwachungsorgane von öffentlichen Ver
anstaltungen, für .die Beamten im allgemeinen, 
im besonderen aber für jene Organe, die Akte 
in Ausübung unmittelbarer Befehls- und 
Zwangs gewalt setzen, verlangt. Ander·erseits 
wurde auch kritisiert, daß Angestellte von Ver
kehrsunternehmungen in 'den verwaltungsstraf-
rechtlicheIl Schutz einbezogeI1 würden. . 

Der Entwurf geht davon aus, daß es sachlich 
nicht erforderlich ist, die Beamten der allgemei-
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nen staatlichen Verwaltung unter einen ver
waltung,sstrafr,echtlichen Schutz zu stellen. Hier 
genügt der straf.gesetzliche Schutz, wobei nicht 
vergessen werden soll, daß diesen Personen im 
übrigen der gleiche Schutz gegen Angriffe auf 
ihre Ehre zusteht wie allen übrigen Bürgern. 
Andererseits ist ein verwaltungsstrafrechtlicher 
Schutz für jenen besonderen P,ersonenkreis sach
lich gerechtfertigt, dessen gemeinsames MeI'kmal 
die Bestellung dieser Person zur überwachung 
öffentlicher Einrichtungen (im weitesten Sinne) 
ist. Unter diesem GesiChtspunkt soll der ge
schützte Personenkreis durch die im folgenden 
näher erläuterten BegI'iffe umschrieben werden, 
die sich allerdings teilweise decken, dennoch 
aber nicht völlig deckungsgleich sind. Es handelt 
sich dabei um: 

a) 0 r g a n e cl e r ö ff e n tl ich e n Au f
sie h t: Dieser Begriff wurde aus dem § 50 
Abs. 1 VStG 1950 übernommen. Unter dem 
Begriff der Organe der öffentlichen Aufsicht 
werden Ülber die Organe des öffentlichen Sicher
heitsdienstes hinaus jene Per:sonen eI'faßt, die 
mit besonderen Aufsichtsfunktionen In den 
einzelnen Ver,waltungsbereichen betraut sind. 
Es .handelt sich dabei um das zum Schutz einzel
ner Zweige der Landeskultur aufgestellte Wach
personal (Art. II § 5 Abs. 1 V-üG 1929), wobei 
zur Auslegung dieses Begriffes auf das Ges.etz 
vom 16. Juli 1872, RGBl. Nr. 84, betreffend 
die amtliche Stellung des z~m Schutze einzelner 
Zweige der Landeskultur auf,gesteHten Wach
personals hinzuweisen' ist. Dazu gehören jeden
falls die J agd-, F~scheI1ei- und Forstaufsichts
organe. Zu den Organen der öffentlichen Auf
sicht gehören auch die meisten der zuvor auf
gezählten 'Organe, die nach Auffassung der be
gutachtenden Stellen in den Genuß des besonde
ren verwaltungsstrafrechtlichen Schutzes kom
men sollen. Zu nennen sind in diesem Zusam
menhang heispielsweise die Straßenaufsichts
organe, die Marktaufseher, die Aufsichtsorgane 
nach dem Fernmelde- und dem Eisenbahngesetz, 
die Gewässerschutzorgane und auch die landes
gesetzlich ,eingesetzten Aufsichtsorgane in ,be
stimmten Verwaltungsbereichen. Ob einer be
stimmten Person die rechtliche Stellung eines 
Organs der öffentlichen Aufsicht zukommt, ist 
nicht im EGVG zu regeln; hietür sind vielmehr 
die ei~schlägigen ,bundes- und landesgesetzlichen 
Vor:schriften entscheidend. 

Der Begriff "Organe der öffentlichen Aufsicht" 
erfaßt auch die Angehörigen von Wachkörpern. 

Eine Legaldefinition dieses Begriffes ist in 
Art. II § 5 Albs. 1 V -UG 1929 enthalten (vgl. 
dazu im einz·elnen Fun k, Die Bestimmun
gen der Bundesverfassungsnovelle 1929 über 
Wachkörper, 0JZ 1973, Seiten 589 ff.). Darunter 
fallen die Angehörigen der Bundesgendarmerie, 
die uniformierten Bundessicherheitswachen, die 
Angehörigen des Kriminalbeamtenkorps, der 

Zollwache und· Steueraufsicht sowie die Ange
hörigen der Gemeindewachköllper und der 
Justizwache. 

b) Militärwachen: Die überwachung 
öffentlicher militärischer Einrichtungen obliegt 
den Militärwachen. Sie sind nicht Angehörige 
eines Wachköl'Ipers und auch nicht dem Begriff 
der Organe der öffentlichen Aufsicht zu unter
stellen. Dennoch ist für diesen Personenkreis 
ein besonderer veI'Waltungsstrafrechtlicher Schutz 
zweifellos sachlich gerechtfertigt, weshalb die 
Militärwachen ausdrücklich zu erwähnen waren. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß durch 
die Strafbestimmungen nur mehr das ungestüme 
Benehmen erfaßt wird, nicht dagegen auf die 
ungestüme Weigerung, einer Anordnung Folge 
zu leisten, im Gesetz·estext ,des Entwurfes ein
gegangen wird. Dies hat seinen Grund darin, 
daß d.ie bisherigen Erfahrungen gezeigt ha;ben, 
daß mit dem Tathestandsmerkmal "ungestümes 
Benehmen" durchaus das Auslangen gefunden 
werden kann, das damit wird nämlich auch die 
ungestüme Weigerung, einer Anordnung Folge 
zu leisten, miterfaßt. Trotz der vorgenomme
nen Anderung sind deshalb praktische Folgen 
mit der abw.eichend vom bisherigen Gesetzes
text vorgeschlagene Fassung nicht verbunden. 

Zu Z. 3: 

In diese Bestimmung wurde die bisher in 
Art. VIII Abs. 1 lit. c enthaltene Regelung 
grundsätzlich übernommen. Die Formulierung 
wurde dem § 287 StGB angepaßt. 

Zu Z. 4: 

Auch diese Regelung wurde aus dem bis
herigen Art. VILI ,Albs. 1 Et. d EGVG ,über
nommen, wobei die Stralfbarkeit auch auf die 
Vertretung vor Gericht ausg,edehnt wurde. 

Zu Z. 5: 

Die unter Z. 5 vorgeschlagene Stra.fbestim
mung steht im engen Zusammenhang mit dem 
§ 149 StGB~Erschleichung einer Leistung). Sie 
unterscheidet sich von der .gerichtlich strafbaren 
Handlung dadurch, daß die Erschleichung nicht 
durch eine Täuschung über Tatsachen erfolgt 
sein muß. Das verwaltungsstrafrechtliche Delikt 
steht somit nicht in einem unmitteLbaren Zu
sammenhang mit dem Betrug. Andererseits 
kommt es immer wieder bei .den sogenannten 
"Schwarzfahrern" in öffentlichen Verkehrsmit
teln vor, daß sie sich die Beförderung erschlei
chen, ohne daß von einer Täuschung über Tat
sachen ge~prochen. werden kann, da diese nur 
g,egenüber Menschen erfolgen kann, was aber 
in einem schaffnerlos betriebenen Verkehrsmittel 
nicht denkibar ~st. 

In Ergänzung der strafrechtlichen Bestimmung 
in § 149 StGB wird daher der vorliegende 
Straftatbestand vorgeschlagen. 
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Zu Z. 6:' 

Der unter Z. 6 vorgeschlagene Straf tatbestand 
stellt sich als Ausführungsbestimmung zu Art. 2 
Abs. 1 lit. d und Art. 5 lit. f des Internationalen 
übereinkommens über die Beseitigung aller 
Formen rassischer Diskr.iminierung, BGBl. 

darauf Rücksicht zu nehmen, daß ~m Hinblick 
auf die Bestimmungen der Europäischen Men
schenrechtskonvention Freiheitsstrafen für neu 
geschaffene DeBkte infolge des österreichischen 
Vorbehaltes zu den VeI1Waltungsverfahrens
gesetzen nicht zulässig sind. 

Nr. 377/1972, ,dar. Gemäß der erstgenannten Im einzelnen ist dazufiolgendes zu bemerken: 
KonventionSibestimmung verpflichten sich die 1. Hinsichtlich der Straf tatbestände in Z. 1 
Vertragsstaaten, rassische Diskriminierung durch bis 3 wir,d eine 'Primärarreststrafe nur dann 
Personen, Gruppen oder Organisationen mit zulässig sein, wenn erschwerende Umstände vor
allen geeigneten Mitteln, einschließlich der durch liegen. Darin kommt die Tendenz zum Aus
die Umstände erforderlichen Gesetzgebung, zu druck, Freiheitsstrafen möglichst zu beschrän-
verbieten und zu beendigen. Art. 5 lit. f ver- ken. . 

pflichtet die Vertrags staaten, das Recht auf 2. Beim Straf tatbestand der Winkelschreiberei 
Gleichheit vor dem Gesetz, insbesondere hin- (Z. 4) soll Idie MögllichJkeit der Primäran:este 
sichtlich des Genusses u. a. des Rechtes, "jeden überhaupt wegfallen. Es wind künftig nur mehr 
Ort zu betreten oder jede Dienstleistung in An- . G ld· t f h" . . D' E 

h L d' f" d 11 . eme e' s ra e Z'U ver, angen sein. Ie natz-
spruc zu nellJmen, Ie ur en a gememen f 'h' f' b f 11 "ß § 16 "ff l'ch G b h b' . d . V . rel ,eltsstn eIst gege enen a s gema 
o ent 1. en e raue estlI~mt sm , WIe" er-I VStG 1950 zu verhä11lgen. 
kehrsm!ttel, Hotüs, Gaststatten, Kaffeehauser, " . 
Theater und ,Parks", zu gewährleisten. I 3 ... BezuglIch der neu .gesch~ffene~ ~traftat-

D chI S f b d b . h bestande der Z. 5 und 6 wareme Prrmararrest-
er vorges agene tra tat estan eZle t f G "d' . ße 

'ch f' 11 . D' k' . . b stra e aus run en -eLnes 'sonstligen Versto s SI an em a, gememes 15 nmlmerungsver ot, 'cl' ,,' ch ch eh k . 
b · 11 d' d S f'b d d gegen I ~e EUl'OpalS e Mens 'enr,e ts onventlon wo el a er, mgs er tra tat estan nur ann 'cl . d· d,-,L . d' "lI 

f "ll .' d' U 1 'chb h dl (B zu. v-er,meli ,en. Es WJ-l' alner m . lesen Faen er u t 1st, wenn le ngel e an unge- II f 1'1 d' zf'h . f 
ch T )' P 11 . f G d a' en a ~-s nur 'le Ersaot 'rel ettsstr,a e zum Tra-

~a tel Igun~ emer erson. a em au run, en kommen. 
Ihrer Rasse, ~hrer Hautfal'be, ,rhrer Abstammung, g. . . 
ihrer nationalen .oder ethnischen Herkunft er- Die Straflbarkelt des Versuches anzuordnen 
folgt. Das Motiv des Handelns muß daher in (§ 8 Arbs. 1 VStG 1950), wunde für rechtspoli
der durch das genannte Übereinkommen ver- tisch nicht erforderlich erachtet. 
pönten diskri.minatorischen Haltung gelegen Durch den Abs. 2 solider hisherige Albs. 2 
sein. Sofern andere Motive für eine bestimmte des Art. VIII EGVG in veränderter Form ü1ber
Handlung von Personen vorliegen, ist der Straf- nommen wel'den. Die vorges-chlagene Knlderung 
tatbestand nicht erfüllt. bezieht sich auf ,die AusnaJhme von der Straf-

Die Strafibarkeiteines diskriminierenden Ver- bestimmung für Winkelschlre~berei für Person~en, 
haltens soll nur dann gegeben sein, wenn sich die vor d,em 14. August 1925 eine entsprechende 
dieses Verhalten in der öffentlichkeit volLzieht. Berechtigung' erlangt haben. Diese Ausnahme
Diese Einschränkung ergibt sich aus praktischen bestimmunlg braucht wohl deswegen nicht auf
Gründen .einers,eits und liegt im Schutz der rechterhalten bleiben, ;wd1 nur eine 'U n: b e
Privatsphäre andererseits begründet. Da der f ug te derartige Tätigkeit unter Stl'a;f.e ge
Straf tatbestand ganz allgemein gefaßtist, war steHt wird. Wann und in welcher Form eine 
auch auf Art. 1 Abs. 2 des genannten Inter- derartige Befugnis erteilt worden ist, wird a1ber 
nationalen übereinkommens und Art. 1 Abs. 2 nicht ,durch das EGVG geregelt. Durch die Strei
des Bundesver.fassungsgesetzes zur Durchführung chung soll und wird am besteherud,en Rechts
der Internationalen übereinkommen über ,die zustand nichts geändert wel1d:en. 
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminie- Durch die EinJfü'gung des Albs. J soll die Stra.f
rung, BGBl. Nr. 390/1973, Rücksicht zu nehmen, drohung des Abs,. 1 Z. 5 dann, wenn auf Grund 
wonach Inländer und Ausländer durchaus unter- außerstrafrechtli-ch'er $a;nktionen eine Str.aBbar
schiedlich behandelt werden können. Dieser keit rechtspolitisch nicht erfol'der1<ich ist, aU5'ge
Gesichtspunkt sollte durch das Wort "ungerecht- schlossen werden. Dies so~1 dann der Fall sein, 
fertigt" eingefangen werden. wenn der Täter den Fahrpreis samt tarifmäßigem 

III. 
Zuschlag innerhalh einer Frtst von ,drei Tagen 
zahlt. Dalbei müßte aber slicher.gestellt wel1den, 

Bei der Regelung über die S t r a f bar k e i t daß die Identität ,des Tät,ers .feststeht - es sei 
und den S t r a f s atz wurde insbesonder-e auf denn, dieser zahle sofort bei Betret'ung. Eine 
die seit langem verfolgte Entkriminalisierung solche Regelung liegt auch im Inter,esse einer Ver
Bedacht genommen. Darüber hinaus war auch I einfachungcLer Hoheitsverwalturug. ./ 
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Gegenüberstellu~s 

Geh e n ,d e Fa s s u n g: 

Artikel 11 

13. ·der Dienststelile für Sta,atslotteriej 

19,. der 13~rgbel;röIid~nj 
'.' '" . 

23. der Post- und Telegraphendirektionen als 
Post- und 'Fernmeldebehöl1d:enj . 

29. aer Punzi~~~ngsämter und des liauptpun
zier~ngs- und Probieramtesj··· 

Artikel VII 

Verwaltungsübertretungen, inSbesondere auch 
aie übertr~tung ortspoliz,eiEcher Vorschriften, 
werden~ wenn hiefür keine !besondere Strafe fest
gesetzt· 'ist, mit Geld bis 1 000 Soder Arrest his 
zwei Wochen bestraft. 

Artikel VIII 

Bis zur Erlas,sung eines P,olrzeistra,{:gesetzes gel
tel1 fol;g~nde beSondere StraflheStimm!\lJngen: 

(1) Wer 
a)durch ein Verhailiten, ,das Ärgemis zu erre

gen. geeignet ist, aie Ol'ldlnung a.n öffent
Echen Ort,en stört, oder wer ,den öffent
lichen Anstand v,erletzt oder 'ungebühr
licherw·eise störenden Lä'rm erregt, 

Artikel VIII 

Vorgeschla,g~n'e fassung: 

Artikel 11 

13. der österreichischen Glücksspielmonopol-
verwaltung; . 

1·9. aer Ber,ghauptmannschaftenj 
2'2b. der Punzierungsämterj 
23. der Post- und Telegraphendirektionen .als 

Post- oder Fernme1debehörden; 
29. des' Hauptp].lnzierungs- und Probieramtes; 

29 a. des Bundesamtes für Eich- und Vermes
sungswesen und! .der Vermessurtgsänlterj 

2'9 h. aes Heere~gebijhrenamtes; 
29 c.der schiedsgerichtlichen Ausschüsse ,der 

Pfüfungsstellen und der Mei'sterprüfungsstellen 
bei den Landeskammern der gewen1>1ichen Wirt
schaft; 

2'9 d. der Kcommission zur Wahrung des Rund
funkgesetzes; 

29' e. ·der Zivildienstkommis®ionj 

Artikel VII 

Verwaltungsühertretungen, insbesondere auch 
die üb.ertretung orlspoli.veilicher Vorschriften, 
weI1den, wenn hiefür keine besondere Strafe 
festgesetzt ist, mit Geldstrafe bis S 3 000,-, wenn 
~ber mit einer Ge1dstr3!fe nicht das Auslange~ 
gefunden werden kann, mit Arrest J ;bis zw.ei 
Wochen bestraft. 

Artikel VIII 

(Verbleibende Fassung) 

Wer den öffentlichen Anstand verletzt oder 
ungebührlicherweise . störenden L~rm erregt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von . 
der Bezirksverwalt1,mgsbehörde oder in Orten, für 
aie eine B:wndespolizeiibehörde besteht, von dieser 
mit GeLd bis 1000 S oder Arrest bis zwei Women 
zu bestraf,en·. 

Artikel IX 

(1) Wer (1) W.er 
a) durch ein Verhallten, aas ÄI1gernis zu er- 1. ,d/urch 'ein Verhalten, ,das Ärgernis zu erregen 

regen geeignet rst, ,die Ordnung an öffent- geeignet ist, die Ordnung an öffentlichen Orten 
lichen Ort,en stört, ..... stört, 
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Gelt'ende Fassufl,g: 

h) sich ungeachtet v.orausgegang,ener Abman
nuilg gegenüber einemoörigkeitlichen 
Organ (§ 68 StG) während es in rechtmäßi
ger Ausüburiig S'eines Amteso,derDie1l&tes 
begriffen ist, ungestüm Ibenimmt, oder auf 
ungestüme Weise wei,gert, einer Anoi1dn'llng 
Fo1ge zu' leisten, 

c) sich irr einen .die ZurechhiIlnigsfiihigkeit aus
schließenden R;lusmzustahd versetzt und in 
dies~m Zustand eirie Tit beg~ht; die den 
Ta~besta1lid eirier VerWa:kungSJÜbertretung 
hiJ:det; 

d) in A.ng~egenheiten, in idenen er nic.ht zur 
beruf.smäßigen Partejienvertretung ibefugt 
ist, gewerbsmäßig für den Gebrauch v,or 
inländischen ooer 'a'llsländischen Behörden 
(Gericht,en oder Verwaltungsbehörden) be
stimmte schriftlich,e Anibringen oder Ur
'k'llnden verfa.ßt,' ,einschlägige Auskünfte 
ertei.tt, vOr in;Iändischen Verwaltungsbehör
,den Parteien v.ertritt oder sich zu einer 
ldiierer Tätigkeiten in' schTiftlichen oder 
mündllichen Kiu'ndmachungen ' anbietet 
(WinJke1&chreiber), 

begeht eine Verwaltungsühertretung und i~t von 
der Bezirtksverwaltungsibehöl'Ide' .oder in Orten, 
für die eine Bundesp0i1izeihehöl'lde !besteht, von 
dieser mit Geld bis 1 ,000 S oder Ar1"est Ibis zwei 
W omen zu hestrafen. 

(2) Die Bestimmung ,des Albs. 1 Ht. cl findet 
keine Anrwendung, soweit beson:dere Vorsm'riften 
gegen ,die uIlIbefugte Parteienvertretung (WinkeL
sdueiberei) bestehen, und gilt, was ,die Vel'lfassung 
von schriftlichen AIlIbringen .od~r UrkurudJen oder 
die Erteilung von Auskünften .anlbelangt, auch 
nicht für solche Personen, ldie die Berechtigung 
hiezro vor dem 14. August 19,215 remtmäßiIg er
langt halben. 

Vorigeschlagen,e Fassting: 

2. sich ungeachtet vorausgegan:gener Abmah
nung gegenüber einem Organ Ider. öfFentlichen 
Aufsicht oder gegenÜ!ber ·einer Militärwa.che, 
während sich diese Personen in rechtmäßiger Aus
übung des Amtes oder Diens'tes befinden, unge
stüm benimmt, 

3. sich in einen die Zurechnungstfäihigkeit aus
schließen:den Rauschzustan,d "ersetzt und in die
sem Zustand eine Tat begeht, .die ihm a,'\lß,er 
diesem Zustand als Verwaltungsübertretung 
zugerechnet würde, 

4. in Angelegeniheitet1l, in denen er nicht zur 
beruf.smäßigen Parteienvertretung befugt ist, 
gewerbsmäßig für den Gebra.uch "or inländischen 
oder auslän,dischen Behör:den (Gerichten oder 
Verwaltungsbehör.den) schriftliche AIlIhringen 
oder Urkunden verfaßt, einschlägige Auskünfte 
erteilt, vor inländisch'en Behör.den Parteien ver
tritt oder sich zu einer dieser Tätigkeiten in 
schrifdich,en oder mündLichen Kundgebungen an
:bietet (Winkelschreiberei), 

5. sich außer in ,den Fällen einer mit gericht
lich'er Stra,fe hedrohten Han,dLung die Befö1"de
mng durch eine dem öff,entlidt,en Ve~kehr die
nende Einrichtung verschafft, ohne ,das nach den 
Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingun
gen dieser Einrichtung fesngesetzte Entgelt ord
nungsgemäß zu entrichten, 

6. P,ersonen öffentlich a.'I:1ein auf Grund ihrer 
Rasse, ihrer Hautfal1be, ihrer nationalen oder 
ethnischen Her:kunft oder ihres religiösen Be
kenntnisses ungerechtfertigt ben'achteiLigt oder 
s,ie hindert, Orte zu betreten oder DiensüeistJUn
gen in Anspruch zu nehmen, ,die für den .all
gemeinen öffentlichen Gelbrauch bestimmt sinld, , 
begeht eine Verwaltungsübertretung :Unid ist von 
der BezirkSiverwaltungshehörde, im Wirkungs
bereich einer Bundespolize~behöllde inden FäLlen 
der Z. 1, 2 und 3 von dieser, mit Ge1dstrafe bis 
zu S 3 000,- zu bestrafen. In den Fällen der Z. 1, 
2 und 3 kann bei Vorlieg,en erschwerender Um
stäIllde ansteHIe einer Geldstr:a.fe eine Arre~tstrafe 
:bis zu zwei ;Wochen vel'lhängt wer,den. Im Falle 
der Z. 3 dJarf jedoch die Strafe nach Art und 
Maß nicht strenger sein, als sie' ,das Gesetz fü-r 
die im Rauschzustall!d begangene Tat androht. 

(2) Die Bestimmung des Albs. 1 Z. 4 findet 
keinJe Anwendung, soweit besoIlldere Vorschriften 
gegen die uIlIbefrugte Pal'lteiel1JVertretung bestehen. 
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Gel t e n ,Q e F a s su n g: 

438 der Beilagen 

Vorgeschl'agen,e Fassung: 

(3) Die Tat nach Abs. 1 ,Z. 5 wird straflos, 
wellin der Täter bei der Betretung, wenngJJe~ch 
auf· Aufforderung, Jen Fahrpreis und einen in 
den Tariifbestimmungen der BeföI1derungsbedin
gungen etwa vorgesehenen ZuschTagunverzüglich 
zah1t. Dies gilt auch, wenn ;der Täter den Fahr
preis und einen in den Tarifbescimmungen der 
Beförderungsbedingungen ·etwa vorgesehenen 
Zusch~ag innerhallb von drei Tagen zahlt, sofern 
er sich bei der Z·aMungsaufiforderung im Beför7 
deru-ngsmittel .durch eine mit einem LichübHd 
ausgestattete öffentliche Urkunde ausweist. 
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